R + W — Stiftung
Klingenberg

SATZUNG



Satzung

der R + W — Stiftung in Klingenberg.

Praambel

1Die Stifterin, die R + W Antriebselemente GmbH mit Sitz in Klingenberg, errichtet die

Stiftung mit dem Ziel, Teile ihres durch erfolgreiche Unternehmensfiihrung erworbe-

nen Vermoégens gemeinnitzigen und mildtatigen Zwecken zu widmen. 2Nach dem Wil-
len der Stifterin soll die Stiftung dieses Ziel durch die Férderung der Forschung auf
dem Gebiet der Kupplungstechnologie und von Projekten zur Unterstiitzung notlei-

dender Kinder verfolgen.

§1

Name, Rechtsstellung, Sitz

1pie Stiftung fuhrt den Namen ,R + W — Stiftung”. 2Sje ist eine rechtsfahige offentli-
che Stiftung des burgerlichen Rechts mit Sitz in Klingenberg.



§2

Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist die Forderung der Forschung auf dem Gebiet der Kupp-
lungstechnologie und von Projekten zur Unterstlitzung notleidender Kinder in aller
Welt.

(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Malinahmen verwirklicht:
1. Auslobung und Vergabe von Innovationspreisen an Unternehmen aus dem Be-
reich der Kupplungstechnologie
2. Forderung konkreter Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Kupplungstech-
nologie
3. Forderung von Projekten zu Gunsten notleidender Kinder, zum Beispiel auf den
Gebieten der allgemeinen Ausbildung, der medizinischen Versorgung und der

Kinderbetreuung.

(3) Die Stiftung verfolgt damit ausschlie3lich und unmittelbar gemeinnttzige und mild-
tatige Zwecke im Sinn des Abschnitts , Steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgaben-

ordnung.

(4) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegiinstigten Koérperschaften, An-
stalten und Stiftungen oder einer geeigneten 6ffentlichen Behdrde finanzielle oder
sachliche Mittel zur Verfiugung stellen, wenn diese Stellen mit den Mitteln Mal3-

nahmen nach Absatz 2 fordern.



§3

Einschrankungen

(1) 1pie Stiftung ist selbstlos tatig. 2sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. 3Sie darf keine juristische oder natiirliche Person durch Ausgaben,
die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhdaltnismafig hohe Unter-

stitzungen, Zuwendungen oder Vergutungen beglnstigen.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung steht den durch die Stiftung Be-

glnstigten aufgrund dieser Satzung nicht zu.

§4

Stiftungsvermégen

1) 1pas Stiftungsvermaogen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmalert zu er-

halten. 2Es ergibt sich aus der Anlage; diese ist wesentlicher Bestandteil dieser

Satzung.

(2) 1Zustiftungen (Zuwendungen zum Stiftungsvermogen) sind zuléssig.

2Zuwendungen ohne Zweckbestimmung auf Grund einer Verfligung von Todes

wegen kdnnen dem Stiftungsvermdgen zugefihrt werden.



§5

Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfallt ihre Aufgaben
1. aus den Ertragen des Stiftungsvermdgens und

2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des

Stiftungsvermdgens bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberthrt.

(2) Samtliche Mittel darfen nur far die satzungsgemafien Zwecke verwendet werden.

3) 1Es durfen Rucklagen gebildet werden, wenn und solange dies erforderlich ist, um
die steuerbeglinstigten satzungsgemalRen Zwecke nachhaltig erfillen zu kénnen,

und soweit flr die Verwendung der Ricklagen konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen

bestehen. 2Der Uberschuss der Einnahmen iiber die Kosten aus Vermoégensverwal-
tung kann im Rahmen der steuerrechtlichen Bestimmungen dem Stiftungsvermo-

gen zur Werterhaltung zugefiihrt werden.

§6

Stiftungsorgane

(1) Organe der Stiftung sind

1. der Stiftungsvorstand,

2. der Stiftungsrat.

(2) 1pie Tatigkeit in den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. 2Anfallende Auslagen

werden ersetzt. 3Fir den Sach- und Zeitaufwand der Mitglieder des Stiftungsvor-
stands kann der Stiftungsrat eine in ihrer Hohe angemessene Pauschale beschlie-

Ren.



§7

Stiftungsvorstand

(1)1Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei Mitgliedern, von denen eines als Vorsit-

zender bestellt wird. 2Die Mitglieder des Stiftungsvorstands werden auf die Dauer

von funf Jahren bestellt; bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds
wird das neue Mitglied nur fiir den Rest der Amtszeit bestellt. 3Wiederbestellung ist

zulassig. 4Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Bestellung des jeweiligen

nachfolgenden Mitglieds - auf Ersuchen des Stiftungsrats - im Amt.

(2) 1pje Mitglieder des ersten Stiftungsvorstands werden durch die Stifterin bestellt.
2Alle spateren Bestellungen obliegen Herrn Michael Wober. 3Dieser kann sein
Recht zur Bestellung auf eine geeignete Person seiner Wahl tbertragen. 4Gleiches

gilt fur jede Person, auf die das Recht zur Bestellung iibertragen wurde. SExistiert

keine Person im Sinne der Satze 2 bis 4, obliegt die Bestellung dem Stiftungsrat.

§8

Vertretung der Stiftung, Aufgaben des Stiftungsvorstands

(1) 1Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und auRergerichtlich. 2Er hat
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 3Seine Mitglieder sind einzelvertre-

tungsberechtigt. 4von den Beschrankungen des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 BayStG sind
die Mitglieder des Stiftungsvorstand befreit.

(2) 1per Stiftungsvorstand ist befugt, an Stelle des Stiftungsrats dringliche Anordnun-

gen zu treffen und unaufschiebbare Geschéfte zu besorgen. 2Hjervon hat er dem

Stiftungsrat spatestens in der nachsten Sitzung Kenntnis zu geben.



(3) 1per Stiftungsvorstand fuhrt entsprechend den Richtlinien und Beschlissen des

Stiftungsrats die Geschafte der laufenden Verwaltung. 2Er ist zur gewissenhaften

und sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermégens und der sonstigen Mittel ver-

pflichtet. 3Aufgaben des Stiftungsvorstands sind insbesondere
1. die Vorlage von Vorschlagen zur Verwendung der Ertrage des
Stiftungsvermoégens  und  etwaiger zum  Verbrauch  bestimmter
2. dievEedigwgen,des Berichts Uber die Erfullung des Stiftungszwecks sowie
der Aufstellungen Gber Einnahmen und Ausgaben der Stiftung und uber ihr
Vermoégen (8 9 Abs. 1 Satz 2).

4) 1per Stiftungsvorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden

den Ausschlag. 3Fur den Geschaftsgang des Stiftungsvorstands gelten im Ubrigen

die Bestimmungen des 8 12 dieser Satzung entsprechend.

§9

Geschaftsfiuhrung, Geschéftsjahr

(1) 1Der Stiftungsvorstand hat die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung aufzuzeich-

nen und die Belege zu sammeln. 2Zum Ende eines jeden Geschéftsjahres sind ein
Bericht Gber die Erfullung des Stiftungszwecks sowie Aufstellungen Uber die Ein-

nahmen und Ausgaben der Stiftung und tber ihr Vermdgen zu fertigen.

(2) Die Aufstellung eines Haushaltsvoranschlags ist entbehrlich.

(3) Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.



810
Stiftungsrat

(1) 1per Stiftungsrat besteht aus vier bis sechs Mitgliedern. 2Sje werden auf die Dauer

von drei Jahren bestellt; bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds wird das
neue Mitglied nur fir den Rest der Amtszeit bestellt. 3Wiederbeste||ung ist zulas-

sig. 4Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Bestellung des jeweiligen nachfol-

genden Mitglieds - auf Ersuchen des Stiftungsrats - im Amt.

(@) 1pie Mitglieder des ersten Stiftungsrats werden durch die Stifterin bestellt. 2Alle
spateren Bestellungen obliegen Herrn Michael Wéber. 3Dieser kann sein Recht zur
Bestellung auf eine geeignete Person seiner Wahl Ubertragen. 4Gleiches gilt far je-

de Person, auf die das Recht zur Bestellung tUbertragen wurde. SExistiert keine

Person im Sinne der Satze 2 bis 4, obliegt die Bestellung dem Stiftungsrat.

(3) Mitglieder des Stiftungsrats durfen nicht zugleich dem Stiftungsvorstand

angehoren.

(4) Der Stiftungsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinde-

rung vertritt.



§11

Aufgaben des Stiftungsrats

(1) 1Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundséatzlichen Angelegenheiten und berét,

unterstitzt und Uberwacht den Stiftungsvorstand bei seiner Tatigkeit. 2 Er be-
schlief3t insbesondere uber

1. die Verwendung der Ertrdage des Stiftungsvermdgens und etwaiger zum
Verbrauch bestimmter Zuwendungen, vgl. 8 8 Abs. 3 Nr. 1,

die Jahres- und Vermdgensrechnung, vgl. 8 8 Abs. 3 Nr. 2,

die Berufung der Mitglieder des Stiftungsvorstands gemaR § 7 Abs. 2 Satz 5,

die Entlastung des Stiftungsvorstands,

Anderungen der Stiftungssatzung und Antrage auf Umwandlung oder

Aufhebung der Stiftung.

a > WD

§12

Geschaftsgang des Stiftungsrats

(1) 1per Stiftungsrat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch ein-
mal jahrlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen zu einer Sitzung einberufen. 2Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn
ein Mitglied oder der Stiftungsvorstand dies verlangen. 3Der Stiftungsvorstand
kann an der Sitzung des Stiftungsrats teilnehmen, auf Verlangen des Stiftungsrats

ist er dazu verpflichtet.

(2) 1Der Stiftungsrat ist beschlussféhig, wenn ordnungsgemafl geladen wurde und

mindestens die Halfte der Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder der stellver-

tretende Vorsitzende anwesend sind. 2Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle

betroffenen Mitglieder anwesend sind und keines Widerspruch erhebt.
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3) 1per Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen, soweit kein Fall des 8§ 13 vorliegt,

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit gibt die

Stimme des Vorsitzenden, in seiner Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsit-

zenden den Ausschlag. 3Ein abwesendes Mitglied kann sich aufgrund einer schrift-

lichen Erklarung, die zur Niederschrift zu nehmen ist, durch ein anwesendes Mit-

glied bei der Abstimmung vertreten lassen. 4Djes gilt nicht fur Entscheidungen

nach § 13 dieser Satzung.

(4) lwenn kein Mitglied widerspricht, kdnnen Beschliusse im schriftlichen Umlaufver-
fahren gefasst werden; die Schriftform gilt auch durch Fernschreiben, Telefax, E-

Mail oder durch sonstige dokumentierbare Ubermittlung der Stimmabgabe in elekt-

ronischer Form als gewahrt. 2Djes gilt nicht fur Entscheidungen nach § 13 dieser

Satzung.

(5) 1Uber die Ergebnisse der Sitzungen und der Beschlussfassungen im schriftlichen

Verfahren sind Niederschriften zu fertigen und von dem Vorsitzenden und dem

Schriftfiihrer zu unterzeichnen. 2Sie sind allen Mitgliedern der Stiftungsorgane zur

Kenntnis zu bringen.

§13

Satzungsanderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

(1) 1satzungsanderungen sind zulassig, soweit sie zur Anpassung an veranderte Ver-
haltnisse geboten erscheinen. 2sie durfen die Steuerbeginstigung der Stiftung

nicht beeintrachtigen oder aufheben. 3Soweit sie sich auf die Steuerbegiinstigung
der Stiftung auswirken konnen, sind sie der zustandigen Finanzbehdrde zur Stel-

lungnahme vorzulegen.

(2 1Anderungen des Stiftungszwecks sind nur zulassig, wenn seine Erfillung unmag-

lich wird oder sich die Verhéltnisse derart andern, dass die Erfullung des Stif-
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tungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint. 2Umwandlung und Aufhebung der Stif-

tung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

3) 1Beschliisse nach Absatz 1 und nach Absatz 2 bediirfen der Zustimmung aller Mit-

glieder des Stiftungsrats. 2Dje Beschliisse werden erst nach Genehmigung durch

die Regierung (8 15) wirksam.

§ 14

Vermogensanfall

1Beij Aufhebung oder Auflésung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegilnstig-

ten Zwecke fallt das Restvermdgen an den SOS Kinderdorf e.V., Renatastral’e 77 in

80693 Miinchen. 2Dieser hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks , Férderung von
Projekten zur Unterstitzung notleidender Kinder in aller Welt* unmittelbar und aus-

schlie3lich flir gemeinnitzige und mildtatige Zwecke zu verwenden.

§15

Stiftungsaufsicht

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Unterfranken.

(2) Der Stiftungsaufsichtsbehorde sind Anderungen der Anschrift, der Vertretungsbe-

rechtigung und der Zusammensetzung der Organe unverziglich mitzuteilen.



12

§16

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch die Regierung von Unterfranken
in Kraft.
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Anlage

ZU 8 4 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der R + W-Stiftung

Das Stiftungsvermdgen setzt sich wie folgt zusammen

Art

Wert

1. Barvermdgen

50.000,-- €




	R + W – Stiftung
	SATZUNG

	Vertretung der Stiftung, Aufgaben des Stiftungsvorstands
	Geschäftsführung, Geschäftsjahr
	Vermögensanfall
	Anlage
	Art
	Wert




